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WENN MAN ZU VERGLEICHEN BEGINNT

(Die Vergleiche kann jeder in seine
kantonalen Verhältnisse übertragen. Festzustellen

ist dabei jedoch, daß der Kt. Freiburg
immerhin eine doppelsprachige Universität,

eine doppelsprachige Kantonsschule,
eine große landwirtschaftliche Schule, eine
bedeutende Kantons- und Universitätsbibliothek,

ein Technikum, ein Lehrerseminar,

ein Konservatorium usw. unterhält.
Man halte demgegenüber die mageren
kulturellen Institutionen in unsern andern
Kantonen! ^ sdlri,üdtmfr)

Der freiburgische Sekundarlehrer
bezieht ein Jahresgehalt von 7840 bis 9540 Fr.
Das entspricht im Kanton Waadt der
Besoldung einer Haushaltlehrerin (im
Anfang) oder eines Polizisten (im Anfang).

Der Gehaltsansatz von 7200 bis 8900 Fr.

entspricht im Kanton Vaadt der Besoldung

einer Primarlehrerin (im Anfang)
oder eines Oberkrankenwärters (Sous-chef

infirmier) in Cery.
Der Gehalt eines Freiburger Primarleh-

rers inkl. Wohnung (5840 bis 7560 Fr.)
entspricht im Waadtland der Besoldung eines
Straßenmeisters oder einer Bibliotheksgehilfin

im Spital oder einer Arbeitslehrerin
(im Max.).

Die Besoldung einer Freiburger
Primarlehrerin inkl. Wohnung (5040 bis 6740 Fr.)
entspricht im Waadtland der Besoldung
eines Hausangestellten, einer Lingerieange-
stellten in Cery (sous-gouvernante de

lingerie).

Aus der Eingabe der Association
du corps enseignant primaire et

secondaire Fribourgeois.

EXISTENZMINIMUM NACH EINEM DETAILLIERTEN
HAUSHALTBUDGET

Lebenskostenindex: 170 - Ausgangslage: Zwei Erwachsene und zwei Kinder - Aufgestellt: 1951

(Association du corps enseignant primaire et secondaire Fribourgeois)

1 Erwachsener 1 Kind Zusammen

Milch 84.— 144.—

Brot 84.— 60.—
Fleisch 180.— 72.—
Eier 24.— 24.—
Früchte 48.— 60.—
Käse 36.— 18.—

Butter 60.— 60.—
Gemüse 108.— 120.—

Kartoffeln 36.— 36.—

Spezereiwaren 360.— 300.—

Getränke 36.— 12.—

Nahrung 1 056.— 906.— 2 112. b 1 812.— 3 924.—

Wohnung, Unterhalt, Vorhänge 100.—
Elektrischer Strom (Beleuchtung, Kraftstrom) 380.—

Heizung, Kochen, Waschen 150.—
Putzen 80.—
Möbel (Ersetzen) 10% 200.—
Geschirr 60.—

Wohnung 970.— 970.—

Übertrag 4 894.—
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